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KlEe, Justlzsekrrtärln
a ls Urkundebeamtln dEr GspchAftselelle

Abschrift

Amtsgericht -
Bad Neu enah r-Ahrweiler

IM NAMEN DES VOLKFS

Ufteil

In dem Rechtsstreit

!!IIf Autovermlstung GmbH, vertroten durch d. Geschäftsführef, -rE
-  Kläger ln.

Prozess bev.gl I rn ä chti gte:

gegen

- Beklagte.

Rechtsanwättelll&lt-
-

Prozess bevollmä chti gte:

hpt das Amtsgoricht Bad Neuehahr-Ahrweller
durch den Richter am Arntsgericht Assenmacher
aufgrund der mündtichen Verhandtung vom 26.09.2012
ftir Recht erkannt:

'1. Die Beklagte wlrd verurteill, an dle Klägerin g05,4g Euro nebst ztnssn
in Höhe von s Prozentpunkten übar dem Basiszinssatz aue z4z,gg
Euro seit dem 27 .2.2010 und aus E6z,s0 Euro seil dern 1 1.6.201 1
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sowle auße.rgerichtliche Rechtsanwältsgsbühren In Höhe von 109,20 Euro

nebet Zinsen In Höhe von 5 Prozentpunkten über dern Baglszlnssstz selt

dern 13,9.2011 zu zahlen.

lrn übrigen wird die Klage abgewlesen.

2. Die Kosten des Rechtsetreits haben dio Klägerln zu 4l2E und dle Beklagte

zu25129 zu tragen,

3, Das Urteil lst vorläuflg vollstreckbar,

Beide Parteien können dle Vollstreckung durch den Gegner durch Slcher-

heltslelstung In Höhe von 120 7o des eu vollstteckenden Betrages abwenden,
' wenn nicht der Gegnor vor der Vollstreckung Sicherheit in glelcher Höhe

leietet,

Tatbestsnd:

Die Ktägerin, ein Autoverrnletungsunternehmen, klagt aus abgetretenem Recht lhrer Kunden tl

5 If und -lt Disse erlllten am 22.1.?010 (tt und 3,5.201 1 ln) lm Ba-

zlrk des erkennenden Gerichts Verkehrsunfälle, die eine 100 %ige Haftung der Beklagten begrün-

delen,

Für die Anmietung von Ersstzfuhrzeugen während dar Dauer der Reparatur rechnete die Kläge-

rin untar Zugrundeleegung des $chwacke-Automletprelsspiegele (Normaltarlf nach Schwacke:

Modus, gewichteter Mittel) wle folgt ab;

-i

Mletzelt 22.1. - 27.1.2010

1. Grundprels

a) l x3Tagespreis 270,-Euro

b) 2 x Tagesprels, Je 190,- Euro 180,* Euro
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2. Pauschalsr Aufschlag 20 7o

3, Nebenkosten

a) Voll"/Teilkasko, 1 x 3 Tagespreis

c) Winterrelfen, 5 x 10,- Euro.

d) ZusaEfahrer, 5 x 12,* Euro

Grundpreis

a) 1 x Wochenprels

b) 1 x Tagespreie

Pauschaler Aufschlag 20 %

Nebenkosten

a) Voll/Teilkaeko, 1 x Wochenpreis

b) VoltiTellkasko, 1 x Tagesprels

c) Zusatzflahrer, E x 12,- Euro

d) Zustellen/Abholen, 2 x 25,"- Euro

"erforde rl lche Mietwagenkosten "

b) Voll-ffellKasko, 2 x Tagee preie je 22,- Euro 44,- Euro

90,- Euro

66,- Euro

50,- Euro

60,- Euro

e) Vermieiung arißerhalb d.Geechäftszeiten 60,* Euro

f) Zustellen/Abholen, 2 x 25,-- Euro

''erforderlicho Mletwagenkosten"

50,.- Euro

870,* Euro.

Ausgehend von dieeen Mletwagenkostan und unter Abzug vorprozeffiuat gezahlter 621,- Euro

begehrt die Klägerln Zahlung waiterar 242,99 Euro,

t=

Mietzeit:  11.5. - 19.5.2011

1 .

2,

3.

544,50 Euro

99,- Euro

128,70 Euro

154,- Euro

22,-- Euro

98,- Euro

50,- Euro

1,094,20 Euro,

Unter Zugrundelegung dieser Mletwagenkosten und nach Zahlung von 403,- Euro vor Klageerhe-

bung verlangt die Klägerln Zahlung welterer 691,19 Euro,

Dle Klägerin trägt vor:
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Für die Ermittlung der erforderllchen Mietwagankosten könne auf den Norrnaltarlf der Schwa.

cke-Llste (Automletptelssplegel)zurilckgegriffen weden. Zuzüglich zu den entsprechendan Tarl-

fen sel ein 20 %lger Aufschlag gerechtferligt. Darüberhinaue sei dle Beklagte auch verpfllchtet,

särntliche weiteren Rechnungapositionen auszuglelchen. Dlese seien Insgesamt angefallen.

Die Klägerln beantragt,

dio Beklagte zu verurtellen, an sle 934,19 Euro nebst Zinsen in Höhe von

5 Prozentpunkten über dem Baaiezinseatz aue 242,99 Euro selt dem

27 .2.2A10 und aus 691,20 Euro seit dem 1 1.6.201 1 sowle außergerlchtllche

Rechtsanwaltsgebtrhren ln Höhe von 140,40 Euro nebst Zinsen fn Höhe von

S.Prozentpunkton über dern Basiszinssatz selt Rechtshänglgkeit zu zahlen,

Die Beklagte beantragt

dle Klage abzuweisen.

Die Beklagte trägt vor:

Wegen Verstoßes gegen das RechtsdienstleistungegeaeE fahlo dsr Ktägerln dle Aktlvlegitimati.

on, Die Schwacke-Liste könne nichtfür die Ermittlung der erforderllchen Mletwagenkosten heran-

gszogen wsrden. Ersatzfahrzeuge hälten zu günstlgeren Konditionen angemielel werden kön-

nen, Efn 20 %lgarAufschlag sei nicht gerochtfertlgt.

Zur welteren Darstellung des Sach- und $treitsiandes wird auf dle zwlschen den Padelen ge-

wechselten Schrifisätze nebet Anlagan Bezug genommen.

Entschei d unqggr[iEdql

Dle Klage lst ln dem aus däm Urteilstenor zu Ziffer 1. erslchtllchen Umfang begründet.

Gemäß den 55 7, 17 SIVG, 1 15 WG, 398 BGB steht der Klägerln aufgrund der streitgegenständ-

lichen Verkehrsunfälle aue abgetretenem Recht noch ein Schadensersatzanspruch In Höhe von
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805,49 Euro zu,

Entgegen der Auffassung der Beklagten verstoßen die Abtretungen nicht geg€n daa Rechts-

dienetleistungtgesetz, Nach $ 5 Abs, 1 $. 1 dieses Gesetzes sind Rechtsdlenstlelstungen lm Zu-

sammenhang mit einer anderen Tätlgkelt erlaubt, wenn sle als Nebenleistung zurn Berufs- oder

Tätlgkeitsblld gehören. Liegt in der Ausübung der Rechtsdienetleietung eino solche Nebentätlg-

kelt, kornmt es ftir die Frage der Rechtmäßigkeit der Abtratung und Einziehung von Kundenforde-

rungen nicht mehr auf die nach altem Racht durchzuführande Abgrenzung zwlschen der Wahr-

nehmung einer eigenen und der Wehrnehrnung elner fremden Angelegenheit an. Die von der Klä-

gerln geltend gernachten SchadensersatzfordarungBn ihrer Kunden, dla auf der Anmletung el-

nes [Jnfallersakfahfteugs beruht, stellen für dle Klägerin elne Nebenleistung zur Aueübung ihrer

Hauptlelstung, nämllch der Verrnletung von Kraftfahrzeugen, dar (vgl. LG Köln, NJW 2011 , 1457).

Gerade die Geltendmechung von Mletwagenkosten irn Zusammerthang mit einer Unfallschadene-

regulierung stöllt einen Anwendungefall einer ale Nebanlelstung zulässlgen lnkassotätigkeit für

oln Mletwagsnuntsrnehmen dar (vgl. LG Köln a,a.O. m.w.Nachw,).

Aufgrund ihrer Regietrierung hel dern Oberlandesgerlcht Köln (letzte Aktualieierung; 20,1.2010,

Az. 3712-000(7) lst dle Klägerln zudem berechtigt, dia abgetretenen Ansprüche als Inkaseodlenst-

lelstungen geltend lu machen.

Dle Klägerln ist berechtlgt, als im Sinne von $ 249 BGB erforderlichen Herstellungsaufwand nur

den Ersatz der Mietwagenkosten zu verlangen, dle eln verständlger, wldschafillch vernünftig den-

kander Menech ln dar Lage des Geschädlgten tür zweclqräßig und notwendig halten darf. Der

Geschädigte Ist dabei nach dem aus dern Grundeatz der Erforderllchkelt hergeleiteten Wtrtschqft-

lichkaitsgebot gehalten, lrn Rahrnen des lhm Zumutbaren von mehreren möglichen den wlrt-

schaftllcheren Weg der Schadensbeseitigung zuwählen. Dies'bedeutet ftlr den Berelch der Miet-

wagenkosten, daß er von rnehreren auf dem örtlich relavanten Markt - nicht nur filr Unfallgeschä-

dlgte - erhältlichen Tarlfen für die Anmietung elnes verglelchbaren Ersatzfahrzeugs (innerhalb el-

nes gewissen Rahrnens) grundsätzllch nur den günstigeren Mietpreis ersetztverlangon kann

(vgl. BGH NJW 2006, 2107 und LG Koblenz, Urtellvorn 25.4.2008, Az, 14 S 98/07)

Nach den Grundsätzen der höchstrichterllchen Rechteprechung ist zunächsi der objektlv erfor-

derllche Herstellungsauf,ruand zu ermitteln und ggfls. zu prilfen, ob über das obJektiv orforderll-
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1534 m,w.Nacl'rw.).

ob der unfaltgeechädigte PKW voll- bzw. tellkaskoverslchert war oder nicht, kann dahingesteltt

bleiben. In ledern Fallwar der Geschädigte berechtigt, eine Vo(l-lTeilkaskoverslcherung abzu-

schließen, so daß von der Klägerln dlesbezüglich Beträge in Höhe von 66,.. Euro und 48,* Euro

berechnet weden durften. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerlchtshofs (BGH NJW

2005, 1041)'kann der durch einen fremdverschuldeten Unfall geschädlgte Kfz-Elgentümer bel In-

änspruchnahme elnes Mlotwagens dla Aufiffendungen für eine der Vollkaskoversicherung ohne

Selbstbeteiligung erllsprechende Hafrungsfrelstellung grundsätzllch insoweli ersetzt verlangen,

als er während der Mietzeit einam erhöhlen wirtschaftlichen Risiko ausgesetzt lst, Dle Anmle-

tung elnes Ersatzfahzeugs mlt Vollkaskoschutz stellt in der Regel eine adäquate Schadensfot-
ge dar.

Wegen der Anmietung des Mletwagens lrn Monat Januar lst dle Beklagte auch verpftichtet, dle In

Rechnung geatellte Vergütung filr Wlnterrelfen in Höhu von 50,- Euro zu erstatten. Diese Ver.
pfllchtung besteht unabhänglg davon, ob das unfallgeschädlgte Fahaeug ebenfalls mit Winterrei-

fen ausgerüstet war (vgl, OLG Köln, Beschluß vom 15.5,2008, Az. 1 1 U 1 1/08).

Die Rechnungsposition "Zusatzfahrer'' In Höhe von 60,- Euro lst ebenfalls berechtigt. Der Zeu-
geJhat In selner Vernehmung durch das erkennende Gericht ausgesagt, daß das verunfall-
te Fahrzeug vor dem Unfall sowohl von lhm als auch von selnem Vater genutzt worden eei. Glel-

ches, so der Zeuge, gelte auch f,ur das Mielfahrzeug, Die Berechtigung des Abschlusses elnes

Mietvertrages auch für elnen Zusatzfahrer folgt daraus, daß die Klägarin ausschließlich ihrer Miet-

vertragspartei die Nutzung des vermieteten Fahrzeugs gestatten konnte. Aus dlesem Grund er.

schelnt es gerechtfertlgt, dle überlassung dee Fahrzeugs an eine andere person als eine Leis-

tung der Klägerin anzusehen, dle über elnen übllchen Mletvertrag [iber dle Nutzung durch nur ei-

ne Porson hlnauegeht,

Für die Vermietung außerhalb der Geschäflszeiten kann die Klägerin ebenfalls einen Betrag in

Höhe von 60,- Euro beanspruchen. Sowelt dle Beklage dle Berechtlgung dleser Posltlon In Fra-

ge geetellt hat, let festzustellen, daß dle Klägerln daraufhln substantllert vorgetragen hat, daß

der "Notdienet um 21.30 Uhf in Anspruch genomrnen wpden eei, um die Mobilität dee Gesohä-

digten wleder hezustellen. Da dles außerhalb der übllchen Geschäftszelterfolgt lst, erschelnt

es gerechtfertigt, dies als eine Leisiung der Klägerln anzusehen, dle weilero Kosten verursacht
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che Maß hinaus eln Geschädlgter lm Hlnblick auf die gebotene eubjektive Schadensbetractrtr.rng

einen überstelgenden Betrag ereetzt verlangen kann.

Für die Beurteilung der Erforderllchkelt und die Ermittlung des Norrnaltarifs kann auf das gewlch-

tete Mittel des Sehwacke-Mletprsisspiegelzurückgegriffen werden. Gemäß $ 287 ZPO kann die-

ser als geelgnete Schätzgründlage dienen, um elne umfassende Beweisautnahme für jeden Eln-

zelfellzu vermelden. EinwendungEn gegen dlese Schätzgrundlage sind nur dann erheblich,

wenn sle auf den konkreten Fall bezogen sind (vgl, LG Koblenz, Urtail vom 14.5.2009, Az. 14 S

6/08 und OLG Köln In JJW RR 2Q10, 1534 f. m.w,Nachw.).

Sowelt die Beklagte die Gaelgnethelt der Schwacke-Liste als Schätzgrundlage In Frage gesteltt

hat, ist daher auf dle vorbezeichnete Rechtsprachung zu venrvelsen, der das Gericht folgt. Der

Hinwels auf die Markterhebuhgen des Fraunhofer-lnstitute ist demgegenilber nlcht geeignet, den

aKuellen Schwacke-Mietpreisspiegelzum Zeltpunkt der Anmletung der Mietfahzeuge als Schätz-

grundlage in Frage zu stollon (vgl. auch OLG Köln, Urteilvorn 18.3.2011, Az. 19 U 145/10),

Schadensfallll

Sowelt dle Beklagte mit Nichtwissen bestrltten hat, daß ein Fahrzeug der Gruppe 4 angernietet

worden sei, hat dle Klägerln auf ihre Rechnung vom 1.2,2010 vennilesen. Dort helßt es u,a, wie

folgt: "Ersatzwagenzustellung für Seat Toledo 1 ,g TDI K 81", Die Beklagie hat nlcht, ledenfalls

nlcht substantiidrt, bastritten, daß dleses Fahrzeug des Geschädlgten In dle Gruppe 5 der

Schwacke-Liste elnzuordnen lsl Darüberhinaus ergibt slch eus der vorbezeichneten Rech-

nung, daß die Klägerin den Mietwagen ln Gruppe 4 elngestuft hat,

Dle von der Klägerln berücksichtigten Tarlfe (1 x Tagespreis 270,- Euro und 2 x Tagespreis je

90,.- Euro) entsprechen den Tabellenwerten.

Da slch der Untall am 22.1.2O10 erelgnet hat und diä Anmietung des Ersatzfahrzeugs am sel-

ben Tag erfolgt lst, lst eln pauschaler Aufschlag in Höhe von 20 % (90,.- Euro) gerechtfertlgt.

Dle Klägerln hat unfallspezifisohe Leistungen dargelegt und plausibel gernaoht, dle einen eol-

chen Zuschlag aufgrund der besonderen Eil- bzw. Notsltuatlon und der damitverbundenen Kos-

ten und Rlslken des Unfallfahaeugersatzgeschäfts ang€messon ergohelnen lassen (vgl. LG Ko-

blenz a,a.O., OLG Stuttgart, NJW-RR 2209, 1540 m.w,Nachw. und OLG Köln, NJWRR 2010,
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hat, die auch mit 60,-- Euro angemessen berechnet werden dürfen,

Zur Erstattung der Rechnungsposition "Zustollen/Abholen, 2x25,- Euro" ist die Beklagte eben-

fal|sverpf||chtet.DiesbezüglichhetderZeuge-,einAngesteltterderK|ägerin,ausge-

sagt, daß der Geschädigtef den Mletwagen bei dern Abschleppunternehrnen Küeter ln

Rheinbach erhalion habe und das Mletfahrzeug von der Klägerln auch dort wieder abgeholt wor-

den eai.

Ein Abzug wegen ersparter Elgenkosten ist nicht voaunehmen. Der Geschädigt" fhat näm-

lich ein Fahaeug elner niediigeren Fahrzeugklasse angemietet.

Die erforderllchen Mletwagenkosten eind damlt von der Klägerin mit 870,- Euro zutreffend be-

rechnet worden. Unter Berücltslcfrflgung elnes bereit$ vqrprozessual gezahlten Betrages ln Hö-

he von 621,01 Euro verblelbt eln Diffarenzbetrag ln Höhe von 242,99 Euro,

SchadenefallJ:

Bezllgllch der Einetufung des unfallgeschädigten Fahrzaugs hat dle Klägerin auch in dlesem

Fall zu Recht auf lhre Redrnung vom 20.5.2011 verwlesen, Dort heißt es u.a. wle folgt: "Ereatz-

wagenzustellung für BMW 316i K gg Gruppe 8". Warum eln solcher PlflV nicht in die Gruppe 6

einzuordnan ist, hat dle Beklagte nicht dargatsn und lst zudem auch nicht erslchtllch. Aus der

Rachnung erglbt slch zudem, daß der Geschädlgte Ieinen PKW angemletet hat, det In dle

Gruppe 5 einzuodnen iet.

Bezügllch der Positionen Wochenprels, Tagespreis sowio Voll-/Teilkasko wird auf dle Ausführun-

gen zum Schadensfall tr verwiesen.

Eln pauschaler Aufsc.hlag In Höhe von 20 % iat Jedoch nicht gerechtfertigt, Der Unfall ereignete

sich nämlich am 3.5,2011, während der Geschädigte Ildas Fahzeug der Klägerin erst arn

1 1.5.2011 angemietet hat. Der Geschädigte befand sich lm Zeltpunkt der Anmietung wader in el.

nar unfallbedingten Ell- und Notaituation noch ln elner auf den Unfall zurückzuführsnden besonde-

ren Lage, dle die Inanspruchnahme unfallspezifisoher Mehrlelstungen notwendlg erscheinen

lleß. Je weiter der zeltllche Abstand zwiechen dern Unfall und der Mlete des Ersatzfahzeugs

lst, urnso ferner lisgit es, dern Geschädlgten oinen gegen{iber dem orlelibllchen Normaltarlf er-
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höhten Beitrag als erforderlichen Schadenebeseitigungaautwand zuzubilligen, weilder Geschä-

dlgte dem Vermieier in einem solchen Fall wie jeder ändere Mietwagenkunde gegenübertrltt, der

eeinen Fahrzeugbedarf voreusschauend planen, Angebote verglelchen, Flnanzlerungsfragen re-

geln und sich fiir die wlrtschaftllch günstlgste Lösung entscheiden kann (vgl, OLG Köln, Urteil

vom 21,8,2009, Az. 6 U 6/09).

Zum Ausgleich der Position 'ZusatzfahreC' In Höhe von 96,-- Euro ist die Beklagte deshalb ver-

pflichtat, weil dar Zeuge llt ausgesagt hat, daß sein unfallgeschädigtee Fahrzeug vor dern Un-

fallauch von seiner Ehefrau im täglichen Gebrauch rnltbenutzt worden sel. Da der Zeuge dar-

Überhinaus bekundet hat, daß er gogenüber der KIägerln bei Anmietung des Ersatzfahzeugs an-

gegeben habe, daß es seln könne, daß seine Ehefrau aueh das Mietfahaeug benuken wlrd, durf.

te der Miefuertrag auch suf einen Zusatzfahrer erstreckt werden. Daß die Nutzung des Mietfahr-

z€uge durch dle Ehefrau des Zeugen lltatsachfich nidrt erfolgt ist, ist nicht erhebllch.

Hlnslchtllch der Posltlon "Zustellen/Abholen" hal der Zeuge lI auagesagt, deß der Geschädlg-

te [Ildas Mietfahzeug in Altenahr erhalten habe und dieses nsch denr Ende der Mletzelt In el-

ner Fachwerketalt in Bad Neuenahr-Ahruveller wleder abgeholt worden sel, Damlt let bewiesen,

daß dlese Posltlonen tatsächllch angefallen sind,

Ein Abzug weg6n ersparter Elgenkosten ist nlcht vozunehmen, Auch der Geschädigte I
hat nämllch eln Fahzeug einer niedrigeren Fahrzaugklasse angernletbt-

Von den von der Klägerln berechneten Miatwagenkoeten in Höha von 1.094,20 Euro lst somlt die

Position "lpausdtaler Aufschlag 20 Vo" In Höha von 128,70 Euro ln Abzug zu brlngen. Es verblei-

ben 965,50 Euro, auf dle dle Beklagte vorprczessual 403,-- Euro gezahlt hat. Die berechtlgte Kla-

geforderung beläuft sich somit auf 562,50 Euro.

Soweit dle Beklagte bezüglich beidar Schadenefälle vorgetragen hat, daß dle Geschädigten bel

den Firmen Slxl, Europcar und Avis zu günstigeren Bedingungen Fahzeuge hätten anmleten

können, hat dle Klägerln daraufhin zu diesen Angeboton im alnzelnen Stellung genommen und

dargetan, daß dle Bedlngungen für die Anmietung von Fahrzeugen bel dleeen Flrmen nicht ver-

gleichbar eeien. Das Gericlrt nimmt auf dlese Ausführungen lm Schrifteatz der Prozeßbevoll-

mächtlgten der Klägerln vorn ?4,10.2011 Bezug. De dle Beklagte dtesem Vorbringen nicht sub-

atantiisrt entgegengetreten lst, kann eln Verstoß der Goschädigten gegeh dle Schadensminda-
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Vorgerichtliche Rechteanwaltekosten slnd aus dem Geslchtspunkt des Vezugee ledigllch in Hö.
he von 109,20 Euro begründet. Im Schadenefatlfst ein Streltwert In Höhe von Z42,gg Euro

zugrundezulegen. Elne 1,3 Geschäftegebühr nebet 20 % Auslagenpauschale erglbt 39,- Euro.
Bei dem Schadensfall tf lst demgegenüber ein Streitwert in Höhe von bG2,S0 Euro zu be-
rÜcksichtigen. Eine 1,3 Geschäftsgebühr beläuft slch auf 58,50 Euro. Unter Berücksichtlgung el-
ner 20 %lgen Auslagenp"usehale ergibt sich eine außergerlchtllche Rechtsanwaltsgebühr in Hö-

he von 70,20 Euro.

Die Zlnsfordörungon sind gernäß den gg zg1, zBB BGB gerechtferttgt.

Dle Kostenentschetdung fotgt sus g 92 Abs. 1 S. 1 ZpO,

Dle Entscheidung über die vorläufige Volletreckbarkelt des Urtells hat lhre Rachtegrundlage in
den $$ 708 Nr.  11,  711 ZPO.

Assenmacher
Richter am Amtsgericht
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